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Amtliche Bekanntmachungen

Amt Unterspreewald

Bekanntmachung der geprüften Jahresrechnung 2009 des Amtes Golßener Land
Das Amt Golßener Land hat mit Beschluss-Nr.: 07-2014 vom 25.03.2014 den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 
beschlossen.
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Bekanntmachung
Die geprüfte Jahresrechnung 2009 des Amtes Golßener Land mit den Anlagen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung liegen 
zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten:
Dienstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr und 
Donnerstag  9.00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Hauptstraße 41, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.
Golßen, 24.06.2014
gez. Kleine
Amtsdirektor

Bekanntmachung der geprüften Jahresrechnung 2010 des Amtes Golßener Land
Das Amt Golßener Land hat mit Beschluss-Nr.: 09-2014 vom 25.03.2014 den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 
beschlossen.
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Bekanntmachung

Die geprüfte Jahresrechnung 2010 des Amtes Golßener Land mit den Anlagen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung liegen 
zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten:
Dienstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr und 
Donnerstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Hauptstraße 41, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.
Golßen, 24.06.2014

gez. Kleine
Amtsdirektor
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Satzung des Amtes Unterspreewald 

 über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen 
für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr  

des Amtes Unterspreewald 
 - Feuerwehrentschädigungssatzung -

Auf der Grundlage der §§ 3 Abs. 1, 28 Abs. 2 Nr. 9 und 140 
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
in der Neufassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, Nr. 19, 
S 286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. 
Mai 2013 (GVBl.I/13, Nr. 18) sowie § 27 Abs. 4 des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen-
schutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- 
und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 
(GVBI.I/04, Nr. 09, 5.197), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBI.I/08, Nr. 12, S.206) 
hat der Amtsausschuss des Amtes Unterspreewald folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 
Grundsätze

(1) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Unter-
spreewald erhalten zur Abdeckung des Aufwandes, der mit der 
Ausübung ihrer ehrenamtlichen Funktion verbunden ist, eine 
Aufwandsentschädigung.
(2) Mit der Aufwandsentschädigung sind der mit dem Amt bzw. 
der Funktion verbundene Aufwand und die sonstigen persönli-
chen Aufwendungen abgegolten. 
Dazu zählen insbesondere Fahrt- und Reisekosten, Kommuni-
kationsentgelte, Reinigungskosten der Dienstuniform und der 
persönlichen Bekleidung, sowie der zusätzliche Aufwand für 
persönliche Pflege.
Daneben werden notwendige Fahrt- und Reisekosten außerhalb 
des Zuständigkeitsbereiches nach den Vorschriften des Bun-
desreisekostengesetzes, soweit nicht von anderen die Kosten 
erstattet werden (z.B. Landesschule und Technische Einrichtung 
für Brand- und Katastrophenschutz), sowie Verdienstausfall ge-
währt.

§ 2  
Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung

(1) Die Aufwandsentschädigung für den Amtswehrführer und 
dessen Stellvertreter beträgt:
 Amtswehrführer 120,00 €
 Stellvertreter 100,00 €
(2) Die Aufwandsentschädigung für Ortswehrführer und dessen 
1. Stellvertreter beträgt:
 Ortswehrführer 80,00 €
 Stellvertreter 40,00 €
(3) Die Aufwandsentschädigung für berufene Gerätewarte be-
trägt:
 FF mit Fahrzeug 20,00 € 
 FF ohne Fahrzeug 10,00 €
(4) Die Aufwandsentschädigung für den Amts- und den Orts-
jugendwart und den Kidsjugendwart sowie deren Stellvertreter:
 Amtsjugendwart 80,00 €
 1. Stellvertreter 40,00 €
 Ortsjugendwart 20,00 €
 Kidsjugendwart 20,00 €
(5) Atemschutzgeräteträger, die im Jahr ununterbrochen alle er-
forderlichen Voraussetzungen für den Atemschutzeinsatz erfül-
len, erhalten eine jährliche Zuwendung in Höhe von 10,00 €.
(6) Die ehrenamtlichen Brandschutzerzieher erhalten pro Veran-
staltung 10,00 €. Die maximale Anzahl der Veranstaltungen wird 
auf 10 Veranstaltungen im Jahr begrenzt. 
(7) Die ehrenamtlichen Amtsausbilder welche die Ausbildung auf 
Amtsebene und  nach der Feuerwehrdienstvorschrift durchfüh-
ren (Truppmannausbildung) erhalten je  Lehrgang 700,00 €.

§ 3 
Zahlungsweise

Die Aufwandsentschädigung nach § 2 wird bargeldlos und jähr-
lich im Monat Dezember gezahlt.

§ 4 
Wegfall der Aufwandsentschädigung 

Auf Vorschlag des Ortswehrführers kann dem Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr aus gewichtigen Gründen (z.B. säumige 
Dienstdurchführung) die Zahlung der Aufwandsentschädigung 
durch den Träger des Brandschutzes versagt oder gekürzt wer-
den.

§ 5 
Umfang der Aufwandsentschädigung

(1) Mit der Aufwandsentschädigung sind grundsätzlich alle mit 
der Funktion verbundenen Auslagen abgegolten.
(2) Soweit die Tätigkeit, für die eine Aufwandsentschädigung 
entsprechend § 2 Abs. 1 - 4 gezahlt wird, nicht während des 
gesamten Zeitraums ausgeübt wird, wird die Aufwandsentschä-
digung anteilig für die Tage gezahlt, in der die Tätigkeit ausgeübt 
wurde.
(3) Soweit durch Kameraden zwei der im § 2 Nr. 1 — 4 aufge-
führten Funktionen ausgeübt werden, wird jeweils nur die Auf-
wandsentschädigung gezahlt, die die höhere Summe beinhaltet.

 § 6 
 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend am 1. Januar 2014 in Kraft.

Gemeinde Bersteland

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Bersteland

Herr Manfred Mietusch hat die Wahl zum ehrenamtlichen Bür-
germeister der Gemeinde Bersteland angenommen. 
Gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 8 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes, verliert er damit den Sitz in der Gemeindevertre-
tung. 
Als Ersatzperson rückt gemäß Feststellung durch den Wahl-
ausschuss für die Liste: Christlich Demokratische Union 
Deutschlands (CDU), Herr Ralf Zepke als Mitglied in die Ge-
meindevertretung nach.
Leißner 
Wahlleiterin
________________________________________________________

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
11.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 29-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters, Frau Ingeborg Frei-
gang 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
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Beschlussnummer: 30-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Herr Marcel Noack
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 31-2014
Tenor: Wahl des „weiteren Mitglieds“ im Amtsaus-

schuss, Herr Folkert Liebscher
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 0
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 32-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters für das weitere Mit-

glied im Amtsausschuss, Herr Ronny Kubeile
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 33-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters für das weite-

re Mitglied im Amtsausschuss, Frau Sylke 
Schulz-Apelt

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 35-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Wasser- und 
Bodenverbandes „Nördlicher Spreewald“, 
Herr Ronny Kubeile

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 36-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Wasser- und Bodenverbandes 
„Nördlicher Spreewald“, Frau Michaela 
Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 37-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Gewässerun-
terhaltungsverbandes „Obere Dahme-
Berste“, Herr Folkert Liebscher

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 38-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Gewässerunterhaltungsverban-
des „Obere Dahme-Berste“, Frau Michaela 
Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 39-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Trink- und Ab-
wasserzweckverbandes Luckau, Herr And-
reas Rick

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 0
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 40-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau, Frau 
Anja Haupt

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 41-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau, Herr 
Frank Heinze

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 28-2014
Tenor: Überplanmäßige Ausgaben nach § 70 Kom-

munalverfassung des Landes Brandenburg 
- Mitgliedsbeiträge Gewässerunterhaltung

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 9
 Nein: 0
 Enthaltung: 1
 Befangen: 0
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OT Niewitz
Hiermit werden gemäß § 46 Abs. 5 i. V. m. § 39 Abs.3 BbgKVerf 
nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung des Ortsbei-
rates vom 11.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in 
ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 42-2014
Tenor: Wahl des Ortsvorstehers für den Ortsteil 

Niewitz, Herr Manfred Mietusch
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 3
 Davon anwesend: 3
 Ja: 3
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 43-2014
Tenor: Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers 

für den Ortsteil Niewitz, Herr Reinhard Jahn
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 3
 Davon anwesend: 3
 Ja: 3
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
 

OT Reichwalde
Hiermit werden gemäß § 46 Abs. 5 i. V. m. § 39 Abs.3 BbgKVerf 
nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung der Gemein-
devertretung vom 11.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher 
Weise in ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 46-2014
Tenor: Wahl des Ortsvorstehers für den Ortsteil 

Reichwalde, Herr Marcel Noack
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 3
 Davon anwesend: 3
 Ja: 3
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 47-2014
Tenor: Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers 

für den Ortsteil Reichwalde, Herr Folkert 
Liebscher

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 3
 Davon anwesend: 3
 Ja: 3
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
 

OT Freiwalde
Hiermit werden gemäß § 46 Abs. 5 i. V. m. § 39 Abs.3 BbgKVerf 
nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung des Ortsbei-
rates vom 11.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in 
ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 44-2014
Tenor: Wahl des Ortsvorstehers für den Ortsteil 

Freiwalde, Frau Ingeborg Freigang
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 3
 Davon anwesend: 3
 Ja: 3
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0

Beschlussnummer: 45-2014
Tenor: Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers 

für den Ortsteil Freiwalde, Herr Ronny Ku-
beile

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 3
 Davon anwesend: 3
 Ja: 3
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
 

Gemeinde Drahnsdorf

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Drahnsdorf

Frau Edith Grundey hat die Wahl zur ehrenamtlichen Bürger-
meisterin der Gemeinde Drahnsdorf angenommen. 
Gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 8 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes, verliert sie damit den Sitz in der Gemeindever-
tretung. 
Als Ersatzperson rückt gemäß Feststellung durch den Wahlaus-
schuss für die Liste: Wählergemeinschaft Drahnsdorf, Herr 
René Lukaschewski als Mitglied in die Gemeindevertretung 
nach.
Leißner 
Wahlleiterin

________________________________________________________

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
16.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 26-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Herr Steffen Buhl
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 27-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Frau Silke Meinicke
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 31-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Gewässerun-
terhaltungsverbandes „Obere Dahme-
Berste“, Herr Jörg Doose

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
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Beschlussnummer: 32-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Gewässerunterhaltungsverban-
des „Obere Dahme-Berste“, Frau Michaela 
Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 33-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Trink- und Ab-
wasserzweckverbandes Luckau, Herr Det-
lef Guth

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 34-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau, Frau 
Sigrid Schliebner

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 35-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau, Frau 
Edith Grundey

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 29-2014
Tenor: Stellungnahme im förmlichen Beteiligungs-

verfahren zum 2. Entwurf des Sachlichen 
Teilregionalplanes „Windenergienutzung“ 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald einschl. Umweltbericht

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
 Davon anwesend: 8
 Ja: 7
 Nein: 0
 Enthaltung: 1
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 36-2014
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Nachbargemein-
den gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zum 
Entwurf des Bebauungsplanes „Windpark 
Rosenthal/Zagelsdorf, Ortsteile Rosenthal 
und Zagelsdorf, Flächen im Bereich Ro-
senthaler und Zagelsdorfer Heide“

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
 Davon anwesend: 8
 Ja: 6
 Nein: 0
 Enthaltung: 2
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 37-2014
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Nachbargemein-
den gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zum 
Entwurf des Bebauungsplanes „Windpark 
Görsdorf, Ortsteil Görsdorf, Acker- und 
Waldflächen südlich Ortslage Görsdorf“

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
 Davon anwesend: 8
 Ja: 6
 Nein: 0
 Enthaltung: 2
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 38-2014
Tenor: Grundstücksverkauf - Flurstücke 76/3 und 

359, Flur 1, Gemarkung Drahnsdorf
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 8
 Davon anwesend: 7
 Ja: 7
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 1
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Bekanntmachung der geprüften Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Drahnsdorf
Die Gemeinde Drahnsdorf hat mit Beschluss-Nr.: 15-2014 vom 16.04.2014 den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 
2009 beschlossen.
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Bekanntmachung
Die geprüfte Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Drahnsdorf mit den Anlagen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung liegen 
zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten:
Dienstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr und 
Donnerstag  9.00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Hauptstraße 41, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.
Golßen, 24.06.2014
gez. Kleine
Amtsdirektor

Bekanntmachung der geprüften Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Drahnsdorf
Die Gemeinde Drahnsdorf hat mit Beschluss-Nr.: 17-2014 vom 16.04.2014 den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 
2010 beschlossen.
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Bekanntmachung
Die geprüfte Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Drahnsdorf mit den Anlagen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung liegen zu 
jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten:
Dienstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr und 
Donnerstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Hauptstraße 41, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.
Golßen, 24.06.2014
gez. Kleine
Amtsdirektor
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Gemeinde Kasel-Golzig

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Kasel-Golzig

Herr Fritz Mann hat die Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister der 
Gemeinde Kasel-Golzig angenommen. 
Gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 8 des Brandenburgischen Kommunalwahl-
gesetzes, verliert er damit den Sitz in der Gemeindevertretung. 
Als Ersatzperson rückt gemäß Feststellung durch den Wahlaus-
schuss für die Liste: Freie Wählergemeinschaft Kasel-Golzig, Frau 
Claudia Graßmann als Mitglied in die Gemeindevertretung nach.
Leißner 
Wahlleiterin
____________________________________________________________

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Beschlüs-
se, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 13.06.2014 
gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem wesentlichen Inhalt 
öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer:  18-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Frau Viola Wehlisch
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 19-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Herr Werner Ehrlich
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 20-2014
Tenor: Wahl des „weiteren Mitglieds“ im Amtsaus-

schuss, Frau Gudrun Müller
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 21-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters für das weitere Mit-

glied im Amtsausschuss, Herr Maik Pietrzok
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 22-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters für das weitere Mit-

glied im Amtsausschuss, Herr Fred Schade
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 9
 Nein: 0
 Enthaltung: 1
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 23-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die Ver-

bandsversammlung des Gewässerunterhal-
tungsverbandes „Obere Dahme-Berste“, Herr 
Mirko Puhlmann

Abstimmungs-

ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 24-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds der 

Gemeinde in die Verbandsversammlung des 
Gewässerunterhaltungsverbandes „Obere Dah-
me-Berste“, Frau Michaela Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 25-2014
Tenor: Wahl eines Vertreters für die Verbandsver-

sammlung des Trink- und Abwasserzweck-
verbandes Luckau, Frau Irisch Fischer

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 26-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Vertreters für 

die Verbandsversammlung des Trink- und Ab-
wasserzweckverbandes Luckau, Herr Mirko 
Puhlmann

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 27-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des Vertreters für 

die Verbandsversammlung des Trink- und Ab-
wasserzweckverbandes Luckau, Frau Sigrid 
Schliebner

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 28-2014
Tenor: Wahl des Ortsvorstehers für den Ortsteil 

Jetsch, Herr Maik Pietrzok
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 30-2014
Tenor: Stellungnahme im förmlichen Beteiligungs-

verfahren zum 2. Entwurf des Sachlichen 
Teilregionalplanes „Windenergienutzung“ der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-
Spreewald einschl. Umweltbericht

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
 Davon anwesend: 10
 Ja: 10
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
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Bekanntmachung der geprüften Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Kasel-Golzig
Die Gemeinde Kasel-Golzig hat mit Beschluss-Nr.: 12-2014 vom 14.05.2014 den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 
beschlossen.
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Bekanntmachung
Die geprüfte Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Kasel-Golzig mit den Anlagen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 
liegen zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten:
Dienstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr und 
Donnerstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Hauptstraße 41, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.
Golßen, 24.06.2014

gez. Kleine
Amtsdirektor
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Bekanntmachung der geprüften Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Kasel-Golzig
Die Gemeinde Kasel-Golzig hat mit Beschluss-Nr.: 14-2014 vom 14.05.2014 den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 
beschlossen.
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Bekanntmachung
Die geprüfte Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Kasel-Golzig mit den Anlagen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 
liegen zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten:
Dienstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr und 
Donnerstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Hauptstraße 41, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.
Golßen, 24.06.2014

gez. Kleine
Amtsdirektor
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Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg

Herr Gerhard Buschick hat die Wahl zum ehrenamtlichen Bür-
germeister der Gemeinde Krausnick-Groß Wasserburg ange-
nommen. 
Gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 8 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes, verliert er damit den Sitz in der Gemeindevertre-
tung. 
Als 2. Ersatzperson rückt gemäß Feststellung durch den Wahl-
ausschuss für die Liste: Unabhängige Bürgervereinigung 
Krausnick-Groß Wasserburg, Herr Bernd Tinius als Mitglied 
in die Gemeindevertretung nach, da die 1. Ersatzperson Herr 
Marcel Göhrs das Mandat nicht annahm.
Leißner 
Wahlleiterin
________________________________________________________

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
17.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 19-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Herr Erwin Hormann
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 7
 Nein: 0
 Enthaltung: 1
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 20-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Frau Ilona Krupsky
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 21-2014
Tenor: Wahl des „weiteren Mitglieds“ im Amtsaus-

schuss, Herr Erwin Hormann
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 5
 Nein: 3
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 22-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters für das weitere 

Mitglied im Amtsausschuss, Herr Paul See-
mann

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 23-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters für das weitere 

Mitglied im Amtsausschuss, Frau Rosema-
rie Miethling

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 6
 Nein: 2
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 26-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Gewässerun-
terhaltungsverbandes „Obere Dahme-
Berste“, Herr Gerhard Buschick

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 27-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Gewässerunterhaltungsverban-
des „Obere Dahme-Berste“, Frau Michaela 
Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 24-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Wasser- und 
Bodenverbandes „Nördlicher Spreewald“, 
Herr Gerhard Buschick

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 25-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Wasser- und Bodenverbandes 
„Nördlicher Spreewald“, Frau Michaela 
Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 28-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Märkischen 
Abwasser- und Wasserzweckverbandes 
(MAWV), Herr Erwin Hormann

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 5
 Nein: 3
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
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Beschlussnummer: 29-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Märkischen Abwasser- und Was-
serzweckverbandes (MAWV), Herr Jens-
Hermann Kleine

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 30-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Märkischen Abwasser- und Was-
serzweckverbandes (MAWV), Herr Marco 
Wunderlich

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 31-2014
Tenor: Stellungnahme im förmlichen Beteiligungs-

verfahren zum 2. Entwurf des Sachlichen 
Teilregionalplanes „Windenergienutzung“ 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald einschl. Umweltbericht

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 18-2014
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der erneuten 

Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 
3 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bebau-
ungsplan „Buschmeierei/Zum Finkenherd“ 
der Gemeinde Groß Köris

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 8
 Ja: 8
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0

Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow

Herr Andreas Andrack hat die Wahl zum ehrenamtlichen Bürger-
meister der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow angenommen. 
Gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 8 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes, verliert er damit den Sitz in der Gemeindevertre-
tung. 
Als Ersatzperson rückt gemäß Feststellung durch den Wahlaus-
schuss für die Liste: Freiwillige Feuerwehr, Herr Martin Ruhè 
als Mitglied in die Gemeindevertretung nach.
Leißner 
Wahlleiterin

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
24.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 18-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Herr Fredy Neumann 
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  7
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 19-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Frau Barbara Quitt 
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  7
 Nein:  0 
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 20-2014
Tenor: Wahl des „weiteren Mitglieds“ im Amtsaus-

schuss, Frau Barbara Quitt 
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  7
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 21-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters für das weite-

re Mitglied im Amtsausschuss, Herr Frank 
Wolf

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  7
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 22-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters für das weitere 

Mitglied im Amtsausschuss, Frau Angelika 
Naumann 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  7
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 25-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Gewässerun-
terhaltungsverbandes „Obere Dahme-
Berste“, Herr Dieter Löffler

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  7
 Nein: 0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 26-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
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lung des Gewässerunterhaltungsverban-
des „Obere Dahme-Berste“, Herr Michaela 
Schudek 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  7
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 23-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Wasser- und 
Bodenverbandes „Nördlicher Spreewald“, 
Herr Dieter Löffler 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  7
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 24-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Wasser- und Bodenverbandes 
„Nördlicher Spreewald“, Frau Michaela 
Schudek 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  7
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 27-2014
Tenor: Stellungnahme im förmlichen Beteiligungs-

verfahren zum 2. Entwurf des Sachlichen 
Teilregionalplanes „Windenergienutzung“ 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald einschl. Umweltbericht 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  7
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 28-2014
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange zur 1. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 4 „Cam-
pingplatz“ der Gemeinde Krausnick-Groß 
Wasserburg und der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplans OT Krausnick 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  6
 Nein:  1
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 17-2014
Tenor: Überplanmäßige Ausgaben nach § 70 Kom-

munalverfassung des Landes Brandenburg 
- Mitgliedsbeiträge Gewässerunterhaltung 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  7
 Nein:  0

 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 29-2014
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Trägerbe-

teiligung zum Antrag: Sonderlandeplatz 
Briesen-Brand - Änderung, Anpassung und 
Neufassung der Flugplatzgenehmigung 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  7
 Ja:  0
 Nein:  7
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0

    Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow  

für das Haushaltsjahr 2014
Aufgrund der §§ 65 ff der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.12.2007 (GVBI. I/19 S.286) wird nach Beschluss der Ge-
meindevertretung in öffentlicher Sitzung vom 22.05.2014 folgen-
de Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird
1.  im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der 
  ordentlichen Erträge auf  1.257.900,00 €
  ordentlichen Aufwendungen auf  1.213.300,00 €
  außerordentlichen Erträge auf  1.100,00 €
  außerordentlichen Aufwendungen auf  1.100,00 €
2.  im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
  Einzahlungen auf  1.639.800,00 €
  Auszahlungen auf  1.638.300,00 €
festgesetzt.
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes 
entfallen auf:
 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 auf  1.056.400,00 €
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 auf  967.700,00 €
  Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 233.400,00 €
  Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
 auf  619.500,00 €
  Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 auf  350.000,00 €
  Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 auf  51.100,00 €
  Einzahlungen aus der Auflösung von
 Liquiditätsreserven  0,00 €
  Auszahlungen an Liquiditätsreserven  0,00 € 

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzie-
rung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird auf  350.000,00 €
festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten 
Satzung (Hebesatzung vom 12.04.2013) festgesetzt worden 
sind, betragen:
1.  Grundsteuer
  a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A)  620 v. H.
  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  390 v. H.
2. Gewerbesteuer  300 v. H.
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§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angese-
hen werden, wird auf

   3.000,00 €
  festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im 

Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf  
 3.000,00 €

  festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung 

der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 3.000,00 €
  festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 20.000,00 € und
  b)  bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen  auf 20.000,00 €
 festgesetzt.

§ 6

1. Der Haushalt gliedert sich in 25 Teilhaushalte. Die Teilhaushalte werden wie folgt zu 8 Budgets verbunden

2. Soweit in der KomHKV oder im Haushaltsplan mit Vorbericht und Anlagen nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen, 
die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigun-
gen.
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3. Der Ausgleich der Mehraufwendungen innerhalb eines Bud-
gets ist erst dann auszuführen, wenn weder innerhalb des 
Produktes/ Teilhaushaltes die Mehraufwendungen ausgegli-
chen werden können.

4. Für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets, die durch 
Minderaufwendungen oder Mehrerträge im gleichen Budget 
gedeckt werden, müssen keine über- oder außerplanmäßi-
ge Aufwendungen beantragt werden. Eine Entscheidung der 
Gemeindevertretung nach § 5 Abs. 3 entfällt. Die Sätze 1 und 
2 gelten für Auszahlungen entsprechend.

5. Die Absätze 2 bis 4 gelten auch für Auszahlungen bei der 
Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen, 
wenn sie sachlich zusammenhängen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.06.2014 
vom Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald, als allgemeine 
untere Landesbehörde, erteilt.
Golßen, den 24 JUNI 2014

Hiermit ordne ich an, dass die vorstehende Satzung im Amts-
blatt für das Amt Unterspreewald mit den Gemeinden bekannt 
gemacht wird.
Die Haushaltssatzung 2014, mit den Bestandteilen Haushalts-
plan, Ergebnisplan mit den entsprechenden Teilergebnisplänen, 
Finanzplan mit den entsprechenden Teilfinanzplänen, Investitio-
nen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie den Anlagen 
Vorbericht, Produktplan und Stellenplan, sind ersatzweise be-
kannt zu machen. Zu diesem Zweck hat die Auslegung ab dem 
07.07.2014 zu jedermanns Einsicht an den öffentlichen Sprech-
zeiten des Amtes Unterspreewald wöchentlich:
Dienstag von  9:00 — 12:00 und 13:00 — 19:00 Uhr
Donnerstag von  9:00 — 12:00 und 13:00 — 16:00 Uhr
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Hauptstra-
ße 41, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald zu 
erfolgen.
Golßen, 24. JUNI 2014

Gemeinde Schlepzig

Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Schlepzig

Herr Werner Hämmerling hat die Wahl zum ehrenamtlichen Bür-
germeister der Gemeinde Schlepzig angenommen. 
Gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 8 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes, verliert er damit den Sitz in der Gemeindevertre-
tung. 
Leißner 
Wahlleiterin
________________________________________________________

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
10.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 29-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Herr Michael Künzel
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  5

 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 30-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters, Herr Hans-Jürgen 
Lawnik

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 31-2014
Tenor: Wahl des „weiteren Mitglieds“ im Amtsaus-

schuss, Herr Steffen Miether
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 32-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters für das weitere 

Mitglied im Amtsausschuss, Herr Hans-
Jürgen Lawnik

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 33-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters für das weitere 

Mitglied im Amtsausschuss, Herr Daniel Ut-
tenbach

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 34-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Gewässerun-
terhaltungsverbandes „Nördlicher Spree-
wald“, Herr Daniel Uttenbach

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 35-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Gewässerunterhaltungsverban-
des „Nördlicher Spreewald“, Frau Michaela 
Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
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Beschlussnummer: 36-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Abwasser-
zweckverbandes Dürrenhofe/Krugau, Herr 
Hans-Jürgen Lawnik

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 37-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Abwasser-
zweckverbandes Dürrenhofe/Krugau, Herr 
Daniel Uttenbach 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 38-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Abwasser-
zweckverbandes Dürrenhofe/Krugau, Frau 
Michaela Schudek 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 27-2014
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gem. Baugesetzbuch zum Vorhaben: 
Errichtung eines Carports für einen Pkw - 
Gemarkung Schlepzig, Flur 3, Flurstück 89

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 28-2014
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gem. Baugesetzbuch (BauGB) zum 
Vorhaben: Errichtung eines Einfamilienhau-
ses mit Garage, Gemarkung Schlepzig, Flur 
9, Flurstück 282 und Befreiung von den 
Festsetzungen der Gestaltungssatzung - 
Tischvorlage

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5
 Davon anwesend:  5
 Ja:  0
 Nein:  5
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 39-2014
Tenor: Stellungnahme im förmlichen Beteiligungs-

verfahren zum 2. Entwurf des Sachlichen 
Teilregionalplanes „Windenergienutzung“ 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald einschl. Umweltbericht

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  5

 Davon anwesend:  5
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
 

Gemeinde Schönwald

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Schönwald

Herr Roland Gefreiter hat die Wahl zum ehrenamtlichen Bürger-
meister der Gemeinde Schönwald angenommen. 
Gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 8 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes, verliert er damit den Sitz in der Gemeindevertre-
tung. 
Als Ersatzperson rückt gemäß Feststellung durch den Wahlaus-
schuss für die Liste: Wählergemeinschaft Dorfgemeinschaft 
Herr Dirk Becker als Mitglied in die Gemeindevertretung nach.
Leißner 
Wahlleiterin
________________________________________________________

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
18.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 22-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Herr Guido Mietke 
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 23-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters, Herr Klaus-Peter 
Huth

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 24-2014
Tenor: Wahl des „weiteren Mitglieds“ im Amtsaus-

schuss, Herr Rainer Kleemann 
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 25-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters für das weitere 

Mitglied im Amtsausschuss, Herr Rüdiger 
Wenske 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
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Beschlussnummer: 26-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters für das weitere 

Mitglied im Amtsausschuss, Herr Alexan-
der Leksa

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 29-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Gewässerun-
terhaltungsverbandes „Obere Dahme-
Berste“, Herr Rüdiger Wenske

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 30-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Gewässerunterhaltungsverban-
des „Obere Dahme-Berste“, Frau Michaela 
Schudek 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 27-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Wasser- und 
Bodenverbandes „Nördlicher Spreewald“, 
Herr Rüdiger Wenske 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 28-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Wasser- und Bodenverbandes 
„Nördlicher Spreewald“, Frau Michaela 
Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 31-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Trink- und Ab-
wasserzweckverbandes Luckau, Herr Ro-
land Gefreiter

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0

 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
 
Beschlussnummer: 32-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau, Herr 
Guido Mietke 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
 
Beschlussnummer: 33-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau, Frau 
Sigrid Schliebner

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
 
Beschlussnummer: 34-2014
Tenor: Stellungnahme im förmlichen Beteiligungs-

verfahren zum 2. Entwurf des Sachlichen 
Teilregionalplanes „Windenergienutzung“ 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald einschl. Umweltbericht

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 35-2014
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange zur 1. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 4 „Cam-
pingplatz“ der Gemeinde Krausnick-Groß 
Wasserburg und der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplans OT Krausnick

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
 
Beschlussnummer: 21-2014
Tenor: Überplanmäßige Ausgaben nach § 70 Kom-

munalverfassung des Landes Brandenburg 
- Mitgliedsbeiträge Gewässerunterhaltung

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
 Davon anwesend:  10
 Ja:  10
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
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Gemeinde Steinreich

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Steinreich

Herr Wolfgang Luplow hat die Wahl zum ehrenamtlichen Bürger-
meister der Gemeinde Steinreich angenommen. 
Gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 8 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes, verliert er damit den Sitz in der Gemeindevertre-
tung. 
Als Ersatzperson rückt gemäß Feststellung durch den Wahlaus-
schuss für die Liste: Freie Wählergemeinschaft Steinreich; 
Herr Torsten Bielagk als Mitglied in die Gemeindevertretung 
nach.
Leißner 
Wahlleiterin

________________________________________________________

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
19.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 29-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters, Herr Heinz-Peter 
Frehn

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  8
 Nein:  0
 Enthaltung:  1
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 30-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Herr Robert Else
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  9
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 31-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Gewässerun-
terhaltungsverbandes „Obere Dahme-
Berste“, Herr Heinz-Peter Frehn 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  9
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 32-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Gemeinde in die Verbandsversamm-
lung des Gewässerunterhaltungsverban-
des „Obere Dahme-Berste“, Frau Michaela 
Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  9
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0

Beschlussnummer: 33-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die Ver-

bandsversammlung des Trink- und Abwasser-
zweckverbandes Luckau, Herr René Mann 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  9
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 34-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau, Herr 
Wolfgang Luplow

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  9
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 35-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau, Frau 
Sigrid Schliebner 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  9
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 25-2014
Tenor: Auftragsvergabe - Planungsleistungen zum 

Bauvorhaben: Weiterführung Sanierung 
Mietshaus Dorfstraße 25 in 15938 Stein-
reich, Ortsteil Sellendorf, 2. BA 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  9
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 26-2014
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Nachbargemein-
den gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zum 
Entwurf des Bebauungsplanes „Windpark 
Rosenthal/Zagelsdorf, Ortsteile Rosenthal 
und Zagelsdorf, Flächen im Bereich Ro-
senthaler und Zagelsdorfer Heide“

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  6
 Nein:  2
 Enthaltung:  1
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 27-2014
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Nachbargemein-
den gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zum 
Entwurf des Bebauungsplanes „Windpark 
Görsdorf, Ortsteil Görsdorf, Acker- und 
Waldflächen südlich Ortslage Görsdorf“
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Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  6
 Nein:  2
 Enthaltung:  1
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 28-2014
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Nachbargemein-
den gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zum 
Entwurf des Bebauungsplanes „Windpark 
Wahlsdorf, Ortsteil Wahlsdorf, Flächen im 
Bereich Wahlsdorfer Heide“ 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  6
 Nein:  2
 Enthaltung:  1
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 36-2014
Tenor: Stellungnahme im förmlichen Beteiligungs-

verfahren zum 2. Entwurf des Sachlichen 
Teilregionalplanes „Windenergienutzung“ 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Lau-
sitz-Spreewald einschl. Umweltbericht 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  7
 Nein:  0
 Enthaltung:  2
 Befangen:  0

Beschlussnummer: 37-2014
Tenor: Erneute Stellungnahme im Rahmen des Ge-

nehmigungsverfahrens nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zum 
Bauvorhaben: Neubau von 10 Windkraftan-
lagen (WKA) am Standort Drahnsdorf und 
Steinreich im Windpark Schäcksdorf

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  8
 Nein:  0
 Enthaltung:  1
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 38-2014
Tenor: Auftragsvergabe - Planungsleistungen zum 

Bauvorhaben: Weiterführung der Sanierung 
Gutshaus Schenkendorf Nr. 3, 15938 Stein-
reich, Ortsteil Glienig, Gemeindeteil Schen-
kendorf

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  7
 Nein:  0
 Enthaltung:  2
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 12-2014
Tenor: 4. Änderungs-Vereinbarung zum Land-

pachtvertrag Nr. 542
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  9
 Ja:  9
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
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Bekanntmachung der geprüften Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Steinreich
Die Gemeinde Steinreich hat mit Beschluss-Nr.: 17-2014 vom 15.05.2014 den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 
2009 beschlossen.
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Bekanntmachung
Die geprüfte Jahresrechnung 2009 der Gemeinde Steinreich mit 
den Anlagen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung lie-
gen zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprech-
zeiten:
Dienstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr und 
Donnerstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Hauptstraße 
41, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.
Golßen, 24.06.2014
gez. Kleine
Amtsdirektor
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Bekanntmachung der geprüften Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Steinreich
Die Gemeinde Steinreich hat mit Beschluss-Nr.: 19-2014 vom 15.05.2014 den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 
2010 beschlossen.
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Bekanntmachung
Die geprüfte Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Steinreich mit 
den Anlagen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung lie-
gen zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprech-
zeiten:
Dienstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr und
Donnerstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Hauptstraße 
41, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.
Golßen, 24.06.2014
gez. Kleine
Amtsdirektor

Gemeinde Unterspreewald

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Unterspreewald

Herr Lothar Lorenz hat die Wahl zum ehrenamtlichen Bürger-
meister der Gemeinde Unterspreewald angenommen. ange-
nommen. 
Gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 8 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes, verliert er damit den Sitz in der Gemeindevertre-
tung. 
Leißner 
Wahlleiterin
________________________________________________________

Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
12.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 19-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des ehrenamt-

lichen Bürgermeisters, Frau Bärbel Kern-
chen

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 20-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Herr Bernd Rocher
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 21-2014
Tenor: Wahl des „weiteren Mitglieds“ im Amtsaus-

schuss, Herr Detlef Paetsch
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 22-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters für das weitere 

Mitglied im Amtsausschuss, Herr Daniel 
Neumann

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung: 0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 23-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters für das weitere 

Mitglied im Amtsausschuss, Herr Günther 
Wäber

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 24-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Wasser- und 
Bodenverbandes „Nördlicher Spreewald“, 
Herr Lothar Lorenz 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 25-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds der 

Gemeinde in die Verbandsversammlung des 
Wasser- und Bodenverbandes „Nördlicher 
Spreewald“, Frau Michaela Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 26-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Gemeinde in die 

Verbandsversammlung des Märkischen 
Abwasser- und Wasserzweckverbandes 
(MAWV), Herr Detlef Paetsch

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 27-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds der 

Gemeinde in die Verbandsversammlung des 
Märkischen Abwasser- und Wasserzweckver-
bandes (MAWV), Herr Jens-Hermann Kleine

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 28-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des Mitglieds der 

Gemeinde in die Verbandsversammlung des 
Märkischen Abwasser- und Wasserzweck-
verbandes (MAWV), Herr Lothar Lorenz
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Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 35-2014
Tenor: Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zum 
Bebauungsplan „Siedlung“ am Dahme-
Umflutkanal der Stadt Märkisch Buchholz

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 9
 Davon anwesend: 6
 Ja: 6
 Nein: 0
 Enthaltung: 0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 36-2014
Tenor: Stellungnahme im förmlichen Beteiligungs-

verfahren zum 2. Entwurf des Sachlichen 
Teilregionalplanes „Windkraftnutzung“ der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Lausitz-
Spreewald einschl. Umweltbericht

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 37-2014
Tenor: Auftragsvergabe Bauvorhaben: Instandset-

zung der Hubtorschleuse im OT Neu Lüb-
benau

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  6
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 39-2014
Tenor: Zustimmung zur Errichtung einer Notstrom-

versorgung (Brennstoffzelle) am Digital-
funkstandort Leibsch/Damm

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
 Davon anwesend:  6
 Ja:  5
 Nein:  0
 Enthaltung:  1
 Befangen:  0
________________________________________________________

Ortsteil Leibsch
Hiermit werden gemäß § 46 Abs. 5 i. V. m. § 39 Abs.3 BbgKVerf 
nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung des Ortsbei-
rates vom 12.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in 
ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer:  29-2014
Tenor:  Wahl des Ortsvorstehers für den Ortsteil 

Leibsch, Herr Bernd Rocher 
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  0
 Davon anwesend:  2
 Ja:  2
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0

Beschlussnummer:  30-2014
Tenor:  Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers 

für den Ortsteil Leibsch, Herr Günther Wäber 
Abstimmungs-
ergebnis:  Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  0
 Davon anwesend:  2
 Ja:  2
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0

________________________________________________________

Ortsteil Neu Lübbenau
Hiermit werden gemäß § 46 Abs. 5 i. V. m. § 39 Abs. 3 BbgKVerf 
nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung des Ortsbei-
rates vom 12.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in 
ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 31-2014
Tenor: Wahl des Ortsvorstehers für den Ortsteil 

Neu Lübbenau, Herr Lothar Lorenz
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  3
 Davon anwesend:  2
 Ja:  2
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 32-2014
Tenor: Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers 

für den Ortsteil Neu Lübbenau, Herr Nor-
man Harmuth

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  3
 Davon anwesend:  2
 Ja:  2
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0

________________________________________________________

Ortsteil Neuendorf am See
Hiermit werden gemäß § 46 Abs. 5 i. V. m. § 39 Abs.3 BbgKVerf 
nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung des Ortsbei-
rates vom 12.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in 
ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 33-2014
Tenor: Wahl des Ortsvorstehers für den Ortsteil 

Neuendorf am See, Frau Bärbel Kernchen
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  3
 Davon anwesend:  2
 Ja:  2
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 34-2014
Tenor: Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers 

für den Ortsteil Neuendorf am See, Herr 
Detlef Paetsch

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  3
 Davon anwesend:  2
 Ja:  2
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
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Stadt Golßen

Öffentliche Bekanntmachung  
der Stadt Golßen

Herr Lars Kolan hat die Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister 
der Stadt Golßen angenommen. 
Gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 8 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes, verliert er damit den Sitz in der Stadtverordne-
tenversammlung. 
Als Ersatzperson rückt gemäß Feststellung durch den Wahlaus-
schuss für die Liste: Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands (SPD), Frau Brigitte Sauerbrei als Mitglied in die Stadt-
verordnetenversammlung nach.
Leißner 
Wahlleiterin

________________________________________________________

Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
23.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 53-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des ehren-

amtlichen Bürgermeisters, Frau Annett 
Schmidt 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  12
 Nein:  0
 Enthaltung:  4
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 54-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des ehrenamtli-

chen Bürgermeisters, Herr Ronny Schulz
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  11
 Nein:  0
 Enthaltung:  5
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 55-2014
Tenor: Wahl des 1. „weiteren Mitglieds“ im Amts-

ausschuss, Frau Annett Schmidt
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  12
 Nein:  0
 Enthaltung:  4
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 58-2014
Tenor: Wahl des 2. „weiteren Mitglieds“ im Amts-

ausschuss, Herr Hartmut Laubisch
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  12
 Nein:  0
 Enthaltung:  4
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 56-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters für das 1. weite-

re Mitglied im Amtsausschuss, Herr Ronny 
Schulz

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  11
 Nein:  0
 Enthaltung:  5
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 57-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters für das 1. wei-

tere Mitglied im Amtsausschuss, Herr Fred 
Arndt

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  12
 Nein:  0
 Enthaltung:  4
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 59-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters für das 2. weite-

re Mitglied im Amtsausschuss, Frau Brigitte 
Sauerbrei 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  12
 Nein:  0
 Enthaltung:  4
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 60-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters für das 2. weite-

re Mitglied im Amtsausschuss, Frau Christa 
Schmidt

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  12
 Nein:  0
 Enthaltung:  4
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 61-2014
Tenor: Festlegung der Anzahl der Mitglieder im 

Hauptausschuss
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 80-2014
Tenor: Vorsitz im Hauptausschuss, Herr Lars 

Kolan 
Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 62-2014
Tenor: Wahl des 1. Mitglieds in den Hauptaus-

schuss der Stadt Golßen, Frau Annett 
Schmidt

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0



- 36 -Amt Unterspreewald Nr. 8/2014

Beschlussnummer: 63-2014
Tenor: Wahl des 2. Mitglieds in den Hauptaus-

schuss der Stadt Golßen, Herr Hartmut 
Laubisch

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 64-2014
Tenor: Wahl des 3. Mitglieds in den Hauptaus-

schuss der Stadt Golßen, Herr Ronny 
Schulz

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 65-2014
Tenor: Wahl des 4. Mitglieds in den Hauptaus-

schuss der Stadt Golßen, Herr Dr. Michael 
Bock

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 66-2014
Tenor: Wahl des Vertreters für das 1. Mitglied in 

den Hauptausschuss der Stadt Golßen, 
Herr Sven Richter 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 67-2014
Tenor: Wahl des Vertreters für das 2. Mitglied in 

den Hauptausschuss der Stadt Golßen, 
Herr Gerd Pietrzok

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 68-2014
Tenor: Wahl des Vertreters für das 3. Mitglied in 

den Hauptausschuss der Stadt Golßen, 
Herr Fred Arndt

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 69-2014
Tenor: Wahl des Vertreters für das 4. Mitglied in 

den Hauptausschuss der Stadt Golßen, 
Herr Enrico Wendt

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 70-2014
Tenor: Festsetzung der Zusammensetzung des 

Bildungs-, Jugend-, Kultur- und Sportaus-
schusses der Stadt Golßen

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 71-2014
Tenor: Festlegung der Zusammensetzung des 

Planungs-, Bau-, Wirtschafts- und Umwelt-
ausschuss der Stadt Golßen

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 72-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Stadt Golßen in 

die Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau, Herr 
Lars Kolan

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 73-201
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau, Frau 
Sigrid Schliebner

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 74-2014
Tenor: Wahl des 2. Stellvertreters des Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau, Frau 
Annett Schmidt

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 75-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Stadt Golßen in 

die Verbandsversammlung des Gewässe-
runterhaltungsverbandes „Obere Dahme-
Berste“, Herr Lars Kolan
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Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 76-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds 

der Stadt Golßen in die Verbandsversamm-
lung des Gewässerunterhaltungsverban-
des „Obere Dahme-Berste“, Frau Michaela 
Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 77-2014
Tenor: Wahl eines Mitglieds der Stadt Golßen in 

die Verbandsversammlung des Wasser- 
und Bodenverbandes „Nördlicher Spree-
wald“, Herr Lars Kolan

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 78-2014
Tenor: Wahl des 1. Stellvertreters des Mitglieds der 

Stadt Golßen in die Verbandsversammlung 
des Wasser- und Bodenverbandes „Nördli-
cher Spreewald“, Frau Michaela Schudek

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 51-2014
Tenor: Auftragsvergabe - Planungsleistungen 

zum Bauvorhaben: Modernisierung und In-
standsetzung Mietshaus Hauptstraße 26 in 
15938 Golßen 

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen: 0
Beschlussnummer: 52-2014
Tenor: Stellungnahme im förmlichen Beteiligungs-

verfahren zum 2. Entwurf des Sachlichen 
Teilregionalplanes „Windenergienutzung“ 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Lausitz-Spreewald einschl. Umweltbericht

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  14
 Nein:  2
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
Beschlussnummer: 81-2014
Tenor: Auftragsvergabe - Planungsleistungen zum 

Bauvorhaben: Dachsanierung des zum 
denkmalgeschützten Ensemble Schloss 
Golßen gehörenden Wohnhauses Friedens-
straße 4

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
 
Beschlussnummer: 82-2014
Tenor: Auftragsvergabe - Planungsleistungen zum 

Bauvorhaben: Dachsanierung des zum 
denkmalgeschützten Ensemble Schloss 
Golßen gehörenden Marstalls Friedensstra-
ße 4a

Abstimmungs-
ergebnis: Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
 Davon anwesend:  16
 Ja:  16
 Nein:  0
 Enthaltung:  0
 Befangen:  0
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Bekanntmachung der geprüften Jahresrechnung 2009 der Stadt Golßen
Die Stadt Golßen hat mit Beschluss-Nr.: 18-2014 vom 31.03.2014 den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 be-
schlossen.
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Bekanntmachung
Die geprüfte Jahresrechnung 2009 der Stadt Golßen mit den Anlagen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung liegen zu jedermanns 
Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten:
Dienstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr und 
Donnerstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Hauptstraße 41, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.
Golßen, 24.06.2014
gez. Kleine, Amtsdirektor
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Bekanntmachung der geprüften Jahresrechnung 2010 der Stadt Golßen
Die Stadt Golßen hat mit Beschluss-Nr.: 20-2014 vom 31.03.2014 den geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 be-
schlossen.



- 41 -Nr. 8/2014 Amt Unterspreewald

Bekanntmachung
Die geprüfte Jahresrechnung 2010 der Stadt Golßen mit den Anlagen Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung liegen zu jedermanns 
Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten:
Dienstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr und 
Donnerstag  9:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr 
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Hauptstraße 41, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald aus.
Golßen, 24.06.2014
gez. Kleine, Amtsdirektor
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Amt Unterspreewald
Ortsteil Zützen

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gemäß § 46 Abs. 5 i. V. m. § 39 Abs. 3 BbgKVerf 
nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung des Ortsbei-
rates vom 23.06.2014 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in 
ihrem wesentlichen Inhalt bekannt gemacht:

Beschlussnummer:  83-2014
Tenor: Wahl des Ortsvorstehers für den Ortsteil 

Zützen
Feststellung des
Wahlergebnisses: Herr Hans- Christoph Läbe 2 Stimmen
 Frau Christa Schmidt 1 Stimme
Herr Hans-Christoph Läbe nimmt die Wahl an.

Beschlussnummer: 84-2014
Tenor: Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers 

für den Ortsteil Zützen
Feststellung des
Wahlergebnisses: Herr Gerd Dänschel 2 Stimmen
 Frau Christa Schmidt 1 Stimme

Herr Gerd Dänschel nimmt die Wahl an.

Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Amt Unterspreewald

Bekanntmachung 
Änderung, Anpassung und Neufassung der 

Flugplatzgenehmigung nach § 6 Abs. 4 Satz 2 
Luftverkehrsgesetz für den  

Sonderlandeplatz Briesen-Brand
hier: Auslegung der Antragsunterlagen; ortsübliche Be-
kanntmachung
Die Tropical Island Asset Management GmbH als Inhaber der 
Genehmigung für die Anlage und den Betrieb des Sonderlan-
deplatzes Briesen-Brand hat bei der Gemeinsamen Oberen 
Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg nach § 6 Abs. 4 Satz 2 
LuftVG entsprechende Änderung, Anpassung und Neufassung 
der Genehmigung für den Sonderlandeplatz Briesen-Brand be-
antragt. Die Tropical Island Asset Management GmbH beantragt 
gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 LuftVG die Übernahme der Lande-
platzhalterschaft für den Sonderlandeplatz Briesen-Brand (neue 
Bezeichnung soll Sonderlandeplatz Tropical Islands sein) und 
die Änderung der bisherigen Anlage sowie des Betriebes zur 
Durchführung von Flugbetrieb in enger Zweckbestimmung an 
das eigene Unternehmen. Die entsprechenden Antragsunterla-
gen wurden der Luftfahrtbehörde vorgelegt und sind Bestandteil 
des ausliegenden Antrages. 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach § 6 Abs. 4 Satz 
2 LuftVG liegen die erforderlichen Antragsunterlagen für einen 
Monat in der Zeit vom 14.07.2014 bis 14.08.2014 (jeweils ein-
schließlich)
im Amt Unterspreewald, Nebenstelle Schönwalde, Hauptstraße 
49, 15910 Schönwald OT Schönwalde
während der Dienststunden 
Montag  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag  9.00 bis 12.00 Uhr
zur allgemeinen Einsicht aus.
Jeder, dessen Belange von der Erteilung einer Genehmigung 

berührt werden können, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist bei der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehör-
de Berlin-Brandenburg (Genehmigungsbehörde), Mittelstraße 
9, 12529 Schönefeld oder bei der auslegenden Stelle schriftlich 
oder zur Niederschrift Einwendungen erheben oder Hinweise 
und Anregungen zum Vorhaben vorbringen.
Gem. § 6 Abs. 5 i. V. m § 10 Abs. 2 Ziff. 3 LuftVG sind Äußerun-
gen der vom Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereini-
gungen nach Ablauf der Einwendungsfrist ausgeschlossen (§73 
Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz).
Bei gleichförmigen Einwendungen auf Unterschriftenlisten oder 
in Form vervielfältigter gleichlautender Texte ist (unter Angabe 
seines Namens, seines Berufes und seiner Anschrift) ein Ver-
treter für die übrigen Unterzeichner zu bezeichnen oder ein Be-
vollmächtigter zu bestellen. Vertreter kann nur eine natürliche 
Person sein. Gleichförmige Einwendungen, die nicht vorstehend 
genanntem Erfordernis entsprechen, werden unberücksichtigt 
gelassen. Ferner werden gleichförmige Einwendungen insoweit 
nicht berücksichtigt, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre 
Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben (vgl. § 17 Ver-
waltungsverfahrensgesetz).
Es wird darauf hingewiesen, dass die Antragsunterlagen ab dem 
o. g. Auslegungsbeginn auch im Internet unter www.LBV.bran-
denburg.de auf den Seiten der Luftfahrt (unter Flugplätze) einge-
sehen werden können.
gez. Kleine
Amtsdirektor

Gemeinde Schlepzig

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Schlepzig schreibt erneut das erschlossene und 
bebaute Grundstück in Schlepzig Dorfstr. 100 zum Verkauf aus.

Das am Ortseingang, aus Lübben kommend, auf der rechten 
Seite befindliche Grundstück ist bebaut mit einem Einfamilien-
haus mit Feuerwehrgarage aus dem Jahr 1969.

Katasterangaben:  Grundbuch von Schlepzig, Blatt 564
 Gemarkung Schlepzig
 Flur 3
 Flurstück 189
 Größe 727 m2

Für das Objekt liegen ein aktuelles Verkehrswertgutachten und 
der Energieausweis vor. Der Verkehrswert, lt. Gutachten für die-
se Liegenschaft beträgt 79.100,00 €. Dieser entspricht der Höhe 
des abzugebenden Mindestgebotes, zuzüglich aller mit dem 
Verkauf anfallenden Kosten, wie Kosten für die Erstellung des 
Wertgutachtens, des Energieausweises, Vermessungskosten 
sowie Kosten für Kataster, Grundbuch und Notar.

Die Gemeinde Schlepzig ist nicht verpflichtet, dem höchsten 
oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu erteilen.

Das Gutachten, sowie die Katasterunterlagen können zu den 
Sprechzeiten
Dienstag:  9 - 12 und 13 - 19 Uhr
Donnerstag:  9 - 12 und 13 - 16 Uhr
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in der Verwaltung des Amtes Unterspreewald, Nebensitz Schön-
walde, Hauptstr. 49, Zimmer 05 Liegenschaften, eingesehen 
werden.

Bei Anfragen zu den Verkaufsmodalitäten wenden Sie sich bitte 
an Frau Nowigk unter der Durchwahl 035474 206-17.

Ihr Gebot mit einem aussagefähigen Konzept richten Sie bitte in 
einem verschlossenen Umschlag mit dem
Kennwort: Angebot Schlepzig, Dorfstr. 100 
an das Amt Unterspreewald
Bauamt/Liegenschaften
Hauptstr. 41
15938 GoIßen

Als Abgabetermin ist der 01.08.2014 vorgesehen.

Gemeinde Steinreich 

- Öffentliche Ausschreibung -
Die Gemeinde Steinreich vermietet ab sofort im OT Sellendorf, 
Dorfstraße 25 in 15938 Steinreich eine komplett neu sanierte 
Wohnung im Dachgeschoss.

Die Wohnung verfügt über 4 Zimmer inkl. Bad, Küche und Ab-
stellkammer mit einer Gesamtwohnfläche von 100,75 qm.

Das Bad verfügt über eine Badewanne, Dusche, Waschtisch, 
Hänge-WC, Waschmaschinenanschluss und einem praktischen 
Handtuchheizkörper. 
Der Fußboden und die Wände im Bad sowie der Fliesenspiegel 
in der Küche sind gefliest. Alle anderen Fußböden wurden mit 
einem hochwertigen und pflegeleichten PVC Fußbodenbelag 
gestaltet.
Die Wände sind mit weißer Raufasertapete versehen.

Die Warmmiete beträgt insgesamt 694,00 EUR monatlich.
Für die Wohnung ist eine Kaution in Höhe von 1.008,00 EUR in 
Form eines Sparbuches zu hinterlegen.

Ansprechpartner:
Amt Unterspreewald
Bauamt/Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Hauptstraße 41
15938 Golßen
Tel. 035452 384-28
waldschock@unterspreewald.de

Stadt Golßen 

- Öffentliche Ausschreibung -
Die Stadt Golßen vermietet ab dem 01.08.2014 in der Garten-
straße 7 in 15938 Golßen eine Wohnung im 1. OG links.
Die Wohnung verfügt über 2 Zimmer inkl. Küche und Wannen-
bad mit einer Gesamtwohnfläche von 50,67 qm.
Die Küche ist mit Fußbodenfliesen und einen Fliesenspiegel aus-
gestattet. Die Wände und der Fußboden im Bad sind gefliest. In 
allen übrigen Räumen wurde Laminatfußbodenbelag verlegt.
Die Warmmiete beträgt insgesamt 365,00 EUR monatlich.
Für die Wohnung ist eine Kaution in Höhe von 510,00 EUR in 
Form eines Sparbuches zu hinterlegen.
Energieverbrauchsausweis:
121 kWh/(qma), Erdgas, Baujahr 1927

Die Stadt Golßen vermietet ab dem 01.08.2014 am Goetheplatz 2 
in 15938 Golßen eine Wohnung im 3. OG links.
Die Wohnung verfügt über 3 Zimmer inkl. Küche, Wannenbad 
und Balkon mit einer Gesamtwohnfläche von 61,97 qm.
Die Küche ist mit Fußbodenfliesen und einen Fliesenspiegel aus-
gestattet. Die Wände und der Fußboden im Bad sind gefliest. 
In allen übrigen Räumen wurde neuer Laminatfußbodenbelag 
verlegt. Des Weiteren ist die Elektrik erneuert und die gesamte 
Wohnung malermäßig instandgesetzt worden.
Die Warmmiete beträgt insgesamt 420,00 EUR monatlich.
Für die Wohnung ist eine Kaution in Höhe von 580,00 EUR in 
Form eines Sparbuches zu hinterlegen.
Energieverbrauchsausweis:
91 kWh/(qma), Erdgas, Baujahr 1985
________________________________________________________

Die Stadt Golßen vermietet ab dem 01.08.2014 in der Parkstra-
ße 2 in 15938 Golßen eine Wohnung im 1. OG rechts.
Die Wohnung verfügt über 3 Zimmer inkl. Küche und Wannen-
bad mit einer Gesamtwohnfläche von 65,22 qm.
Die Küche wird mit Fußbodenfliesen und einen Fliesenspiegel 
ausgestattet. Die Wände und der Fußboden im Bad sind ge-
fliest. In allen übrigen Räumen wird neuer Laminatfußboden-
belag verlegt. Des Weiteren wird die Elektrik erneuert und die 
gesamte Wohnung malermäßig instandgesetzt.
Die Warmmiete beträgt insgesamt 521,00 EUR monatlich.
Für die Wohnung ist eine Kaution in Höhe von 702,00 EUR in 
Form eines Sparbuches zu hinterlegen.
Energieverbrauchsausweis:
168 kWh/(qma), Fern-/Nahwärme, Baujahr 1970

Ansprechpartner:
Amt Unterspreewald
Bauamt/Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Hauptstraße 41
15938 Golßen
Tel. 035452 384-28
waldschock@unterspreewald.de

Amtsgericht Lübbenau

Amtsgericht Lübben (Spreewald) 
Az: 52 K 35/12

Versteigerung
Zum Zwecke der Zwangsversteigerung soll am
Montag, dem 15.09. 2014, um 9:00 Uhr 
im Gerichtsgebäude des Amtsgerichtes Lübben (Spreewald), 
Gerichtsstraße 2 - 3, 
Erdgeschoss, Saal II
das im Grundbuch von Golßen, Blatt 1728 eingetragene Grund-
stück

Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr.1
Gemarkung Golßen,
Flur 6, Flurstück 103/2, Gebäude- und Freifläche, Stadtwall 3, 
Größe 361 m2

versteigert werden.

Laut vorliegendem Gutachten befindet sich auf dem Grundstück ein 
Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1900), Nebengebäude und ein Gara-
gengebäude (Baujahr 1960). Das Objekt ist derzeit nicht bewohnt.

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 
06.12.2012 eingetragen worden. 
Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG festgesetzt 
auf 42.500,00 €.
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Im Versteigerungstermin am 11.11.2013 ist der Zuschlag ver-
sagt worden, weil das abgegebene Meistgebot einschließlich 
des Kapitalwertes der nach den Versteigerungsbedingungen 
bestehen gebliebenen Rechten die Hälfte des Grundstückwer-
tes nicht erreicht hat.
Im Internet unter www.zvg.com.

Wichtige Hinweise:
Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra-
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Ter-
min vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er 
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der 
Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststel-
lung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der 
Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläu-
bigers und den übrigen Rechten nachgesetzt, Soweit die An-
meldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines Rechts 
unterbleibt, oder erst nach dem Verteilungstermin erfolgt, bleibt 
der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt.
Es ist zweckmäßig, schon 2 Wochen vor dem Termin eine ge-
naue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus 
dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsverfol-
gung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweili-
ge Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht den 
Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der Ver-
steigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.

Lübben, 27.05.2014 

Wilde
Rechtspflegerin

Gewässerunterhaltungsverband 
„Obere Dahme/Berste“

Bekanntmachung des  
Gewässerunterhaltungsverbandes  

„Obere Dahme/Berste” 
Verbandssitz: 15926 Luckau OT Görlsdorf Garrenchen Nr. 16
Telefon: 03544 4290
E-Mail: info@guv-garrenchen.de; 
Internet: www.guv-garrenchen.de
Der Gewässerunterhaltungsverband bzw. dessen beauftragte 
Unternehmen führen in der Zeit von Juli 2014 bis Februar 2015 
die planmäßigen Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern 
II. Ordnung innerhalb des Verbandsterritoriums durch.

Gemäß § 41 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. Teil I 
S. 2585) und des § 84 des Brandenburgischen Wassergesetzes 
(BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02.03.2012 
(GVBl. I/12, Nr. 20) kündigen wir hiermit die Durchführung der 
Unterhaltungsarbeiten und die damit verbundene vorüberge-
hende Benutzung der Anliegergrundstücke an. 

Gemäß § 41 des Wasserhaushaltsgesetzes und des § 84 Bbg-
WG haben die Eigentümer, Anlieger und Hinterlieger sowie 
Nutzungsberechtigten der Gewässer zu dulden, dass die Un-
terhaltungspflichtigen oder deren Beauftragte die Grundstücke 
betreten, befahren, vorübergehend benutzen, Kraut und Aushub 

ablegen, auf den Grundstücken einebnen und aus ihnen bei Be-
darf Bestandteile für die Unterhaltung entnehmen. 
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung, dass die Uferrandstrei-
fen in erforderliche Breite so zu bewirtschaften sind, dass die 
Gewässerunterhaltung nicht beeinträchtigt wird. Die Breite der 
Uferschutzstreifen beträgt bei Gewässern II. Ordnung 5,0 Meter 
landeinwärts ab der Böschungsoberkante. 
Erforderliche Abstimmungen werden zwischen den Gewässer-
anliegern und dem Gewässerunterhaltungsverband bzw. des-
sen beauftragten Unternehmen rechtzeitig vorgenommen.

An dieser Stelle wird auch darauf verwiesen, dass die Errichtung 
sämtlicher Anlagen (wie Zäune, feste Koppeln, Gehölzpflan-
zungen u. Ä.) in und an Gewässern nach § 87 BbgWG durch die 
zuständige Untere Wasserbehörde des betreffenden Landkreises 
genehmigungspflichtig sind. Unabhängig davon müssen Anlagen, 
die durch die technischen Maßnahmen der Gewässerunterhaltung 
beschädigt werden könnten (wie Grenzsteine, Rohrleitungsein-und 
-ausläufe u. Ä.) mit einem Pfahl, mindestens 1,50 Meter über Ge-
ländeoberkante, gekennzeichnet werden.

Zur Beantwortung von Fragen oder Abstimmungen im Zusam-
menhang mit der angezeigten Gewässerunterhaltung wenden 
Sie sich bitte an den Gewässerunterhaltungsverband „Obere 
Dahme/Berste), Garrenchen Nr. 16, 15926 Luckau OT Görlsdorf, 
Telefon: 03544 4290; Fax: 03544 6364; 
E-Mail: info@guv-garrenchen.de. 

Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungs-
maßnahmen bitten wir um die Absicherung der notwendigen 
„Baufreiheit“ an den Gewässern und die Gewährleistung der 
ungehinderten Zufahrt und zeitweisen Grundstücksbenutzung 
durch die mit den Unterhaltungsmaßnahmen beauftragten Per-
sonen oder Unternehmen.

Garrenchen, im Juni 2014

gez. Kahlbaum   gez. Schmidt 
(Verbandsvorsteher)   (Verbandsgeschäftsführerin)

Jagdgenossenschaft „Neuendorf am See“

Satzung der Jagdgenossenschaft  
„Neuendorf am See“ 

in 15910 Unterspreewald
nach dem Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG).

Die Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft des 
gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Neuendorf am See hat am 
09.05.2014 folgende Satzung beschlossen:

§ 1  
Name und Sitz der Jagdgenossenschaft

Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes 
Neuendorf am See ist gemäß § 10 Absatz 1 BbgJagdG eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts.
Sie führt den Namen
„Jagdgenossenschaft Neuendorf am See“
und hat ihren Sitz in 15910 Unterspreewald OT Neuendorf am See.

§ 2 
Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Neuendorf am See

(1) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst gemäß § 8 Absatz 1 
Bundesjagdgesetz (BJagdG) alle Grundflächen der Gemeinde 
Neuendorf am See entsprechend dem Jagdkataster, die nicht 
einem Eigenjagdbezirk angehören, zuzüglich der von der zu-
ständigen Jagdbehörde angegliederten und abzüglich der von 
der zuständigen Jagdbehörde abgegliederten sowie der abge-
trennten Grundfläche.
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(2) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird begrenzt durch 
(Grenzbeschreibung):
Im Norden und Osten durch Landeswald der Gemarkungen 
Groß Eichholz ,Kehrigk und Münchehofe; im Süden und Westen 
durch das Seeufer des Neuendorfer See sowie die Gemarkun-
gen Hohenbrück und Leibsch.

§ 3  
Gebiet der Jagdgenossenschaft

Das Gebiet der Jagdgenossenschaft umfasst die jagdlich nutz-
baren Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes, deren 
Eigentümer der Jagdgenossenschaft als Mitglieder angehören.

§ 4 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft

(1) Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind die 
Eigentümer der Grundflächen, die das Gebiet der Jagdgenossen-
schaft bilden. Eigentümer von Grundflächen des gemeinschaftli-
chen Jagdbezirkes, auf denen die Jagd ruht oder aus anderen 
Gründen nicht ausgeübt werden darf, gehören gemäß § 9 Absatz 1 
BJagdG insoweit der Jagdgenossenschaft nicht an.
(2) Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdkataster, in dem die 
Eigentümer der zum Gebiet der Jagdgenossenschaft gehören-
den Grundflächen und deren Größen ausgewiesen werden.
Das Jagdkataster ist fortzuführen. Jeder Jagdgenosse unterliegt 
der Mitteilungspflicht. Grunderwerb und Verkauf sind binnen 
einer Frist von 1 Jahr mit amtlich beglaubigten Unterlagen der 
Jagdgenossenschaft mitzuteilen.
Das Jagdkataster liegt für die Jagdgenossen und deren schriftlich 
bevollmächtigte Vertreter zur Einsicht beim Jagdvorsteher aus.

§ 5 
Aufgaben der Jagdgenossenschaft

(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach Maßgabe des gel-
tenden Rechts unter eigener Verantwortung nach den Grundsät-
zen der Wirtschaftlichkeit und unter Berücksichtigung der jagdli-
chen Belange alle Angelegenheiten, die sich aus dem Jagdrecht 
der ihr angehörenden Jagdgenossen ergeben.
(2) Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 Absatz 1 BJagdG der 
Ersatz des Wildschadens, der an den zum gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk gehörenden Grundstücken entsteht.

§ 6  
Organe der Jagdgenossenschaft

Die Organe der Jagdgenossenschaft sind:
1. die Genossenschaftsversammlung und
2. der Jagdvorstand .

§ 7 
Genossenschaftsversammlung

Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung sind die 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft berechtigt. Sie können sich 
durch ihre gesetzlichen Vertreter oder nach Maßgabe des § 10 
Absatz 4 dieser Satzung durch Bevollmächtigte vertreten las-
sen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und dem Jagdvor-
steher zu Beginn der Versammlung vorzulegen.

§ 8  
Zuständigkeit der Genossenschaftsversammlung

(1) Die Genossenschaftsversammlung beschließt die Satzung 
und deren Änderungen.
Sie wählt:  a)  den Vorsitzenden des Jagdvorstandes (Jagd-

vorsteher) und seinen Stellvertreter;
 b) zwei Beisitzer
 c) einen Schriftführer
 d) einen Kassenführer
 e) einen Rechnungsprüfer
Nach Bedarf nimmt der Stellvertreter des Jagdvorstehers auch 
die Stellvertreterfunktion der anderen Mitglieder des Jagdvor-
standes sowie des Kassen. bzw. des Schriftführers war, dabei 
darf jedoch nur ein Amt / Funktion vertreten werden.

Das Amt des Schriftführers kann auch durch einen der Beisitzer 
wahrgenommen werden. 
Jagdpächter können nicht in den Vorstand der Jagdgenossen-
schaft gewählt werden.
(2) Die Genossenschaftsversammlung beschließt weiterhin über:
a)  die Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers;
b)  die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich des Haushaltes;
c)  die Beanstandung von Beschlüssen durch den Jagdvor-

stand;
d)  die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen des Jagd-

vorstandes gemäß § 12 Absatz 4;
e)  die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen für die Mit-

glieder des Jagdvorstandes, den Schriftführer, den Kassen-
führer und des Rechnungsprüfers.

(3) Die Genossenschaftsversammlung kann den Jagdvorstand 
ermächtigen, die Führung der Kassengeschäfte durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag dem Amt Unterspreewald zu übertragen. 
Mit dem Wirksamwerden des Vertrages entfällt die Wahl eines 
Kassenführers.
(4) Die Rechnungsprüfung kann einem zugelassenen Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen übertragen werden; in diesem 
Falle entfällt die Wahl des Rechnungsprüfers. 
§ 14 gilt entsprechend.
(5) Entstehende Kosten im Falle des §8 Abs. 3 und 4, werden 
durch die Jagdgenossenschaft getragen.

§ 9  
Durchführung der Genossenschaftsversammlung

(1) Die Genossenschaftsversammlung ist vom Jagdvorsteher 
wenigstens einmal im Jahr einzuberufen. Der Jagdvorsteher 
muss die Genossenschaftsversammlung auch einberufen, wenn 
mindestens 3 Jagdgenossen, die zusammen mindestens ein 
Zehntel der Gesamtfläche des Gebietes der Jagdgenossen-
schaft vertreten, die Einberufung bei ihm schriftlich unter An-
gabe der auf die Tagesordnung zu setzenden Angelegenheiten 
beantragt.
(2) Die Genossenschaftsversammlung soll am Sitz der Jagdge-
nossenschaft stattfinden. 
Sie ist öffentlich, soweit nicht durch Beschluss die Öffentlichkeit 
für die Beratung bestimmter Angelegenheiten ausgeschlossen 
wird.
(3) Die Einladung zur Genossenschaftsversammlung ergeht 
durch amtliche Bekanntmachung (§ 16 Absatz 2). Sie muss min-
destens drei Wochen vorher erfolgen und Angaben über den Ort 
und den Zeitpunkt der Versammlung sowie die Tagesordnung 
enthalten.
(4) Den Vorsitz in der Genossenschaftsversammlung führt der 
Jagdvorsteher. Für die Abwicklung bestimmter Angelegenhei-
ten, insbesondere zur Leitung einer öffentlichen Versteigerung 
kann ein anderer Versammlungsleiter bestellt werden.
(5) Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ können 
Beschlüsse nach § 8 Absätze 1 bis 5 nicht gefasst werden.
(6) Zu der Genossenschaftsversammlung ist die Aufsichtsbehör-
de rechtzeitig schriftlich einzuladen.

§ 10  
Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft

(1) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen gemäß § 9 
Absatz 3 BJagdG sowohl der Mehrheit bei der Versammlung an-
wesenden und vertretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit 
der bei der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche.
(2) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft werden durch öffentli-
che Abstimmung gefasst. 
Die Genossenschaftsversammlung kann auf Antrag von mindes-
tens 3 Jagdgenossen, die zusammen mindestens ein Zehntel 
der Gesamtfläche des Gebietes der Jagdgenossenschaft vertre-
ten müssen, zu einzelnen Tagesordnungspunkten eine schriftli-
che Abstimmung beschließen; das gilt nicht für Beschlüsse über 
die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung nach § 10 
Absatz 3 BJagdG. Über die Einzelheiten der schriftlichen Ab-
stimmung ist von den Mitgliedern des Jagdvorstandes und den 
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Stimmzählern Verschwiegenheit zu wahren; die Unterlagen sind 
vom Jagdvorstand mindestens 1 Jahr lang, im Falle der Bean-
standung oder Anfechtung des Beschlusses für die Dauer des 
Verfahrens aufzubewahren. 
(3) Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Miteigentümer und 
Gesamthandseigentümer eines zum Gebiet der Jagdgenossen-
schaft gehörenden Grundstücks können ihr Stimmrecht nur ein-
heitlich ausüben; sie haben dem Jagdvorstand schriftlich einen 
Bevollmächtigten zu benennen.
(4) Ein bevollmächtigter Vertreter dürfen höchstens zwei Jagd-
genossen vertreten. Die von einem Bevollmächtigten vertretene 
Grundfläche darf einschließlich seiner eigenen Grundfläche ein 
Drittel der Gesamtfläche des Gebietes der Jagdgenossenschaft 
nicht überschreiten.
(5) Ein Jagdgenosse oder ein Bevollmächtigter ist von der Mit-
wirkung an der Abstimmung entsprechend § 34 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) ausgeschlossen, kann sich auch nicht ver-
treten lassen und auch keinen anderen vertreten, wenn sich die 
Beschlussfassung auf den Abschluss eines Rechtsgeschäftes 
oder auf einen Rechtsstreit zwischen der Jagdgenossenschaft 
und ihm selbst bezieht.
(6) Über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft ist eine Nie-
derschrift zu fertigen. Aus ihr muss auch hervorgehen, wie viele 
Jagdgenossen anwesend waren und welche Grundfläche von 
ihnen vertreten wurde. Es ist eine Unterschriftenliste aller An-
wesenden, mit den jeweiligen Grundflächen zu führen. Die Auf-
sichtsbehörde ist innerhalb eines Monats über die Beschlüsse 
der Jagdgenossenschaft zu unterrichten.

§ 11  
Vorstand der Jagdgenossenschaft

(1) Der Jagdvorstand besteht gemäß § 10 Absatz 6 BbgJagdG 
aus dem Jagdvorsteher (Vorsitzenden) und zwei Beisitzern.
(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist
-  jeder Jagdgenosse, der volljährig und geschäftsfähig ist; ist 

eine Personengemeinschaft oder eine juristische Person Mit-
glied der Jagdgenossenschaft, so sind auch deren gesetzli-
che Vertreter wählbar;

(3) Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von 4 Geschäftsjah-
ren gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem auf die Wahl folgen-
den Geschäftsjahr, es sei denn, dass im Zeitpunkt der Wahl kein 
gewählter Jagdvorstand vorhanden ist; in diesem Falle beginnt 
sie mit der Wahl und verlängert sich um die Zeit von der Wahl bis 
zum Beginn des nächsten Geschäftsjahres. 
Die Amtszeit verlängert sich bis zur Wahl eines neuen Jagdvor-
standes um höchstens 3 Monate, sofern innerhalb der letzten 
drei Monate vor dem Ende der satzungsmäßigen Amtszeit min-
destens eine Genossenschaftsversammlung stattgefunden hat 
und es in dieser nicht zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes 
gekommen ist.
(4) Der Schriftführer und der Kassenführer werden für die gleiche 
Amtszeit von vier Geschäftsjahren gewählt wie der Jagdvorstand.
(5) Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Jagdvorstandes vor-
zeitig durch Tod, Rücktritt oder Verlust der Wählbarkeit, so rückt 
der für ihn gewählte Stellvertreter als Ersatzmitglied in den Jagd-
vorstand nach; in diesem Falle ist für den Rest der Amtszeit in 
der nächsten Genossenschaftsversammlung ein neuer Stellver-
treter zu wählen. In gleicher Weise ist eine Ersatzwahl vorzuneh-
men, wenn ein stellvertretendes Mitglied des Jagdvorstandes 
oder ein anderer Funktionsträger (Schrift- oder Kassenführer, 
Rechnungsprüfer) vorzeitig ausscheidet.

§ 12  
Vertretung der Jagdgenossenschaft

(1) Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft gemäß § 9 
Absatz 2 BJagdG gerichtlich und außergerichtlich. Er verwaltet 
die Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft und ist hierbei an 
die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung gebunden. 
Bei der Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen müssen un-
beschadet der Regelung in Absatz 4 Satz 2 alle Mitglieder des 
Jagdvorstandes gemeinschaftlich handeln.

(2) Der Jagdvorstand hat die Beschlüsse der Genossenschafts-
versammlung vorzubereiten und durchzuführen. Insbesondere 
obliegt ihm:
a)  die Feststellung und Ausführung des Haushalts;
b)  die Anfertigung der Jahresrechnung;
c)  die Überwachung der Schrift- und Kassenführung;
d)  die Verteilung der Erträge an die einzelnen Jagdgenossen; 
e)  die Feststellung der Umlagen der einzelnen Mitglieder.
Des Weiteren bereitet der Vorstand die zur Beschlussfassung 
gemäß §10 folgenden Punkte vor:
f)  die Antragstellung zur Abrundung, Zusammenlegung und 

Teilung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes;
g)  die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezir-

kes;
h)  das Verfahren und die Bedingungen für den Abschluss von 

Jagdpachtverträgen;
i)  die Erteilung des Zuschlages bei der Jagdverpachtung;
j)  die Änderung und Verlängerung laufender Jagdpachtverträge;
k)  die Zustimmung zur Weiter- und Unterverpachtung des ge-

meinschaftlichen Jagdbezirkes und zur Erteilung von ent-
geltlichen Jagderlaubnisscheinen ; 

l)  über die Verwendung des Reinertrages aus der Jagdnut-
zung;

(3) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf bei Angelegenheiten 
der Jagdgenossenschaft nicht beratend oder entscheidend 
mitwirken, wenn die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegat-
ten, seinen Verwandten bis zum dritten oder Verschwägerten 
bis zum zweiten Grade oder einer von ihm kraft Gesetzes oder 
rechtsgeschäftlicher Vollmacht vertretenen Person einen unmit-
telbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.
(4) In Angelegenheiten, die an sich der Beschlussfassung durch 
die Genossenschaftsversammlung unterliegen, entscheidet der 
Jagdvorstand, falls die Erledigung keinen Aufschub duldet. In 
Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Jagdvorsteher zusam-
men mit beiden Beisitzern entscheiden. Eine nachträgliche Be-
stätigung durch die Genossenschaftsversammlung ist gemäß 
§8 Abs.2d einzuholen.
(5) Solange die Jagdgenossenschaft keinen vollständigen Jagd-
vorstand gewählt hat, werden die Geschäfte des Jagdvorstan-
des nach Maßgabe des § 9 Absatz 2 BJagdG in Verbindung mit 
§ 10 Absatz 7 BbgJagdG vom hauptamtlichen Bürgermeister, 
bei amtsangehörigen Gemeinden vom Amtsdirektor wahrge-
nommen. Die Kosten der vorübergehenden Geschäftsführung 
trägt die Jagdgenossenschaft.
(6) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind ehrenamtlich tätig.

§ 13  
Sitzungen des Jagdvorstandes

(1) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung des Jagdvorstehers 
nach Bedarf, mindestens aber einmal halbjährlich zusammen. Er 
muss einberufen werden, wenn ein Mitglied des Jagdvorstandes 
dies schriftlich beantragt.
(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
anwesend oder vertreten sind. Der Jagdvorstand entscheidet 
mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder, Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig.
(3) Der Vertreter des Jagdvorstehers, der Kassenführer sowie 
der Schriftführer sollen an den Sitzungen des Jagdvorstandes 
beratend teilnehmen; sie sind zu den Sitzungen einzuladen.
(4) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht öffentlich.
(5) Der Jagdvorstand kann Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, 
die das geltende Recht verletzen, innerhalb einer Woche bean-
standen. Ist ein Beschluss beanstandet worden, so ist innerhalb 
eines Monats nach der Beanstandung eine Genossenschafts-
versammlung durchzuführen.
(6) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine Nieder-
schrift zu fertigen und von den Teilnehmern der Sitzung zu unter-
zeichnen. Die Aufsichtsbehörde ist innerhalb eines Monats über 
die Beschlüsse des Jagdvorstandes zu unterrichten:
(7) Der Jagdvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.
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§ 14 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

(1) Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jahresrechnung zu 
erstellen, die dem Rechnungsprüfer zur Prüfung und der Genos-
senschaftsversammlung zur Entlastung des Vorstandes und des 
Kassenführers vorzulegen ist.
(2) Der Rechnungsprüfer wird jeweils im Voraus für zwei Ge-
schäftsjahre bestellt; einmalige Wiederwahl ist zulässig. Rech-
nungsprüfer kann nicht sein, wer dem Jagdvorstand als Mitglied 
oder Stellvertreter angehört oder ein anderes Amt für die Jagd-
genossenschaft inne hat oder wer zu einem Funktionsträger in 
einer Beziehung der in § 12 Absatz 3 bezeichneten Art steht.

§ 15  
Geschäfts- und Wirtschaftsführung

(1) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagdjahr im 
Sinne des § 11 Absatz 4 BJagdG.
(2) Einnahme - und Ausgabeanordnungen der Jagdgenossen-
schaft werden nach Abstimmung mit dem Jagdvorsteher durch 
den Kassenführer wahrgenommen. „Onlinebanking“ und die 
Verwendung einer Bankkarte (EC — Karte) ist möglich.
(3) Die Kontrolle des Kassenführers erfolgt gemäß §12 Abs. 2c.
(4) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, soweit sie 
nicht zur Erfüllung der Aufgaben der Genossenschaft oder nach 
Maßgabe des Haushalts zur Bildung von Rücklagen oder zu 
anderen Zwecken zu verwenden sind, an die Mitglieder auszu-
schütten. Sie sind bis zu ihrer Verwendung verzinslich anzule-
gen. Durch den Beschluss über die Bildung von Rücklagen oder 
die anderweitige Verwendung der Einnahmen wird der Anspruch 
des Jagdgenossen, der dem Beschluss nicht zugestimmt hat, 
auf Auszahlung seines Anteils am Reinertrag der Jagdnutzung 
gemäß § 10 Absatz 3 BJagdG nicht berührt.
(5) Nicht eingeforderter Pachterlös einzelner Jagdgenossen 
fällt nach drei Jahren der Jagdgenossenschaft zur Bildung von 
Rücklagen zu. Über die Verwendung der Rücklagen entscheidet 
die Genossenschaftsversammlung.
(6) Von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft dürfen Umla-
gen nur erhoben werden, wenn und soweit dies zum Ausgleich 
des Haushaltes unabweisbar notwendig ist.

§ 16  
Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft

(1) Die Satzung und Änderungen der Satzung sind im vollen 
Wortlaut und mit der Genehmigung der unteren Jagdbehörde 
gemäß der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmV) ent-
sprechend der Hauptsatzung des Amtes Unterspreewald durch 
Veröffentlichung im Amtsblatt des Amtes Unterspreewald sowie 
als Aushang an der Infotafel der Gemeinde Neuendorf am See 
bekannt zu machen.
(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt auch für sonstige Be-
kanntmachungen der Jagdgenossenschaft, insbesondere der 
Einladung zur Genossenschaftsversammlung.
(3) Auswärtige Jagdgenossen sind verpflichtet, dem Jagdvor-
stand einen am Sitz der Jagdgenossenschaft wohnenden Zu-
stellungsbevollmächtigten zu benennen.

§ 17  
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Satzung wird gemäß § 10 Absatz 2 BbgJagdG mit ihrer 
Bekanntmachung rechtsverbindlich.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung tritt gleichzeitig die bis-
herige Satzung vom 17.07.1992 in der Fassung der Änderung 
vom 18.10.1994 außer Kraft.
(3) Die Amtszeit des beim Inkrafttreten dieser Satzung amtieren-
den Jagdvorstandes, der in der Genossenschaftsversammlung 
am 22.11.2013 gewählt wurde, endet mit dem 31.03.2018 
§ 11 Absatz 3 Satz 3 dieser Satzung findet entsprechende An-
wendung.
(4) Die Rechnungsprüfung des Haushaltes ist nach den Vor-
schriften dieser Satzung jährlich vorzunehmen.

§ 18  
„Salvatoresche Satzungsklausel“

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung unwirk-
sam oder nichtig sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt.
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